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I 149/2013 (VWD)  

Interpellation Fraktion CVP/EVP/glp/BDP: Amten als Gemeinderat ohne Amtsgelöb-

nis (04.09.2013) 

 

Wie aus den Medien (Solothurner Zeitung vom 28.08.2013) anhand der Ereignisse im Ge-
meinderat Kriegstetten (Nichtvereidigung von Gemeinderatsmitgliedern und widersprüchli-
che Auskunft durch das Amt für Gemeinden) zu vernehmen ist, scheint die Amtung als Ge-
meinderatsmitglied bzw. dessen Vereidigung nicht klar geregelt zu sein. Dies kann  zu 
schwierigen und unhaltbaren Situationen in Gemeinden führen.   
Ich bitte deshalb den Regierungsrat, mir die folgenden Fragen zu beantworten: 
1.  Unter welchen Voraussetzungen darf ein gewählter Gemeinderat nicht vereidigt werden? 
2.  Ist der Gemeinderat beschlussfähig, wenn nicht alle Mitglieder vereidigt sind? Falls dies 
nicht der Fall ist: Wie bleibt die Gemeinde handlungsfähig? 

3. Wer überwacht, ob in einer Gemeinde die Vereidigung der Gemeinderäte ordnungsgemäss 
durchgeführt wird? 

4. Wer trägt die Verantwortung, wenn ein nicht vereidigtes Mitglied des Gemeinderates in-
terne Informationen verwendet?  

5. Wer ist für die Vereidigung der Gemeinderäte zuständig, wenn kein Gemeindepräsident im 
Amt ist? 

6. Welche Konsequenzen ergeben sich im Fall einer verweigerten Vereidigung für a) die nicht 
vereidigten Gemeinderäte und b) für denjenigen, welcher die Vereidigung verweigerte? 

7.  Laut Merkblatt Gemeinden MBL-GEM vom 1.8.2005 gilt die folgende Rechtslage: 
 „Nach § 116 des Gemeindegesetzes nimmt der Vorsteher…des Oberamtes den Gemeinde-
präsidenten…, diese danach den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der Behörden… das 
Amtsgelöbnis ab. Die Amtstätigkeit darf erst aufgenommen werden, wenn das Amtsgelöb-
nis abgelegt worden ist.“ 

 Die Zeitung zitiert den Vorsteher des Amtes für Gemeinden aber mit den Worten: Wenn 
ein Gemeinderat gewählt ist, sei er voll handlungsfähig. Das Amtsgelöbnis sei nicht konsti-
tutiv für die Ausübung des Amtes. Es soll den Amtsinhaber jedoch an seine Rechten und 
Pflichten erinnern.  

 Wie soll § 116 umgesetzt werden: Buchstabengetreu oder auf die „weiche“ Weise? 
8.  Falls § 116 auf die „weiche“ Art umgesetzt werden kann – ist ein Amtsgelöbnis noch zeit-
gemäss? 

 

Begründung (04.09.2013): Im Vorstosstext enthalten. 

 

Bezüglich Dringlichkeit: Die vorliegenden Fragen bedürfen einer dringenden Klärung, da 

namentlich die Stellungnahme in der SZ vom 28.8.2013 vom Vorsteher des Amtes für Ge-

meinden zu erheblichen Unsicherheiten vor allem in jenen Gemeinden führt, welche die Ge-

meindepräsidien noch nicht besetzt haben.  

 

Unterschriften: 1. Marie-Theres Widmer, 2. Michael Ochsenbein, 3. Georg Nussbaumer, Sandra 

Kolly (4)  

 


